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26. Landesprogramm Arbeit - Mehr Augenmerk auf Förder-
bedarf und Erfolgskontrolle legen 

 
Aus Mitteln des Landesprogramms Arbeit wurden zwischen 2015 
und 2021 4,5 Mio. € eingesetzt, um Weiterbildungsangebote für 
Beschäftigte in schleswig-holsteinischen Schwerpunktbranchen 
zu schaffen. Die Projekte verfehlten die angestrebten Teilneh-
merzahlen deutlich. Oft gelang es zudem nicht, auf spezifische 
Branchen ausgerichtete Weiterbildungen zu entwickeln. Auf eine 
Erfolgskontrolle hinsichtlich der angestrebten Weiterführung der 
Angebote hat das Arbeitsministerium verzichtet.  
 
Die Förderung wird aktuell in modifizierter Form fortgesetzt. Der 
LRH erwartet vom Arbeitsministerium, eine aussagekräftige 
Erfolgskontrolle durchzuführen und auf dieser Grundlage über 
den weiteren Förderbedarf zu entscheiden. 
 
Darüber hinaus hat das Land 8,3 Mio. € bereitgestellt, um Bera-
tungsangebote für Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit 
zu finanzieren. Die Mittel wurden zweckentsprechend eingesetzt 
und die angestrebten Teilnehmerzahlen erreicht. Versäumt hat 
es das Arbeitsministerium allerdings, auf eine angemessene  
finanzielle Beteiligung der Jobcenter und Agenturen für Arbeit 
hinzuwirken. Auch in diesem Förderbereich fand nur eine rudi-
mentäre Erfolgskontrolle statt. 
 

26.1 Welche Förderbereiche des Landesprogramms Arbeit wurden  
geprüft? 
 
Im Landesprogramm Arbeit (LPA) bündelt das Land seine arbeitsmarkt- 
und beschäftigungspolitischen Fördermaßnahmen. In der Förderperiode 
2014 bis 2020 (zuzüglich zweier Auslaufjahre) standen hierfür knapp 
90 Mio. € aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und gut 60 Mio. € 
Landesmittel zur Verfügung. In seiner Prüfung hat sich der LRH auf fol-
gende 3 der insgesamt 12 Förderaktionen des LPA konzentriert: 
 
• Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern 
• Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit 
• Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. 
 
Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die Schnittmengen mit der Wirt-
schaftsförderung des Landes aufweisen und der Qualifizierung von Aus-
zubildenden, Beschäftigten sowie Existenzgründerinnen und Existenz-
gründern dienen. Förderaktionen des LPA, deren Hauptaugenmerk auf 
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individueller Armutsbekämpfung und sozialer Inklusion liegt, wurden in der 
Prüfung hingegen nicht betrachtet. 
 

26.2 Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern 
 

26.2.1 Ziele bei Branchenfokussierung und Teilnehmerzahlen verfehlt 
 
Ziel der Förderaktion war es, Weiterbildungsangebote für Beschäftigte in 
den schleswig-holsteinischen Schwerpunktbranchen1 zu schaffen. Die  
Angebote sollten in Zusammenarbeit mit Unternehmen und den ebenfalls 
vom Land geförderten Clustermanagements entwickelt und speziell auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Branche ausgerichtet werden.  
 
Zielgruppe der Weiterbildungen waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), denen die Schulungen in 
der an die Entwicklung anschließenden Durchführungsphase kostenlos 
angeboten werden sollten. Diese Phase sollte auch der ersten „Erprobung“ 
der Seminare dienen. Sofern Beschäftigte aus Großunternehmen teilneh-
men wollten, waren hierfür Entgelte zu entrichten.  
 
Während die Angebotsentwicklung vollständig über Fördermittel finanziert 
wurde, mussten für die Durchführungsphase 50 % der Kosten vom  
Projektträger oder über anderweitige Einnahmen (bspw. Entgelte der 
Großunternehmen) aufgebracht werden. Allerdings konnten hierfür auch 
die pauschalierten Lohnkosten der Seminar-Teilnehmenden angerechnet 
werden, sofern diese von den KMU für das Seminar freigestellt wurden. Im 
Anschluss an den Förderzeitraum von 2 bis 3 Jahren sollten die Angebote 
sich selbst tragen und eigenständig fortgeführt werden. 
 
Festzustellen ist, dass die Antragszahlen in den zur Projektauswahl 
durchgeführten Förderwettbewerben deutlich hinter den Erwartungen  
zurückblieben. Letztlich wurden 60 % aller eingereichten Projektanträge 
bewilligt und etwa 4,5 Mio. € verausgabt. Es ist nur in Teilen gelungen, die 
angestrebten branchenspezifischen Angebote zu entwickeln. 6 der 14  
geförderten Projekte standen stattdessen für alle Clusterbranchen offen 
und behandelten sehr allgemeine Themen wie Datenanalyse oder IT-
Sicherheit für KMU.  
 
Da in diesen Fällen keine branchenindividuellen Inhalte vermittelt wurden, 
bezweifelt der LRH den Mehrwert dieser Förderprojekte gegenüber ohne-
hin am Markt verfügbaren Angeboten. 

                                                      
1  Die auch als Clusterbranchen bezeichneten landesspezifischen Bereiche umfassen: 

Maritime Wirtschaft, Life Sciences, Ernährungswirtschaft, Digitale Wirtschaft/Kreativ-
wirtschaft, Erneuerbare Energien und Tourismuswirtschaft. 
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Hinzu kommt, dass die zu Programmstart angestrebten Teilnehmerzahlen 
deutlich verfehlt wurden. Sollten ursprünglich noch 1.800 Teilnehmende 
erreicht werden, wurde dieser Zielwert schon bald aufgrund der geringeren 
Projektanzahl auf 1.050 korrigiert. Tatsächlich durchliefen nur 799 Teil-
nehmende die Angebote. Knapp die Hälfte der Projekte erreichten sogar 
weniger als 50 % der angestrebten Teilnehmenden aus KMU. Stichproben 
des LRH haben zudem ergeben, dass in mehreren Fällen nicht der Ziel-
gruppe zugehörige Personen (Beschäftigte des Projektträgers, Praktikan-
ten, Mitglieder von Vereinen, etc.) Eingang in die Statistik fanden. Dies 
und die in vielen Fällen aus den Förderakten ersichtlich gewordenen 
Schwierigkeiten bei der Teilnehmerakquise deuten auf deutliche Akzep-
tanzprobleme der Projekte hin. 
 
Das Arbeitsministerium betont, dass das übergeordnete Förderziel darin 
bestanden habe, das Qualifizierungsniveau der Beschäftigten vor dem 
Hintergrund des technologischen Fortschritts, der Digitalisierung und des 
demografischen Wandels an den Bedarf der Unternehmen bzw. Branchen 
anzupassen. Besondere Herausforderungen und Potenziale seien in den 
Spezialisierungsfeldern des Landes gesehen worden. Dass dabei in gerin-
ger Zahl auch Projekte gefördert wurden, die nicht ausschließlich auf 
Unternehmen einer einzigen Clusterbranche zugeschnitten waren, stehe 
nicht im Widerspruch zum übergeordneten Ziel des Förderangebots. Hin-
sichtlich der Teilnehmerzahlen merkt das Arbeitsministerium an, dass 
diese mit der geschätzten Zahl der Projekte korrespondierten. Da sich eine 
geringere Projektanzahl abgezeichnet habe, seien auch die Teilnehmer-
Zielwerte reduziert worden. Auch die zeitweiligen Lock-Downs während 
der Corona-Pandemie hätten die Projekte beeinträchtigt. Aus der nicht 
erreichten Teilnehmerzahl könne nicht auf Akzeptanzprobleme der Pro-
jekte geschlossen werden. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Einschätzung. In knapp der Hälfte der Fälle wur-
den branchenübergreifende Fortbildungen angeboten. Es ist nicht ersicht-
lich, wie bei diesen Projekten die dem Förderansatz innewohnende 
Fokussierung auf Probleme und Anforderungen bestimmter Branchen 
hätte umgesetzt werden sollen. Daneben sieht der LRH eine ausreichende 
Teilnehmerakquise als zentral für den Fördererfolg an. Bereits vor der 
Corona-Pandemie ist es vielen Projekten trotz des unentgeltlichen Ange-
bots nicht gelungen, die angestrebten Teilnehmerzahlen zu erzielen.  
 
Lässt man dies bei der Beurteilung der Projekte außen vor, läuft man 
Gefahr, Angebote am Bedarf der Unternehmen vorbei zu entwickeln und 
zu fördern. 
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26.2.2 Branchenunternehmen sollten sich an Seminarkosten beteiligen 
 
Wie unter Tz. 26.2.1 dargestellt, trugen weder Projektträger noch Unter-
nehmen zur Finanzierung der Entwicklungskosten der Angebote bei. Die 
Entwicklung verursachte regelmäßig den größeren Teil der Projektaus-
gaben. Daneben mussten sich KMU auch nicht an den Durchführungs-
kosten der Weiterbildungen beteiligen. Statt Seminargebühren für ihre 
Beschäftigten zu zahlen, genügte es, dass sie diese für die Schulungen 
freistellten. 
 
Der LRH hält die gewählte Förderkonstruktion für unwirtschaftlich. Die 
Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen dienten vorwiegend dem 
Ziel, den Wissensstand der Beschäftigten zu erhöhen und damit die Pro-
duktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Im Nor-
malfall sind am Weiterbildungsmarkt hierfür Seminargebühren zu entrich-
ten. Die kostenfreie Teilnahme der Beschäftigten als Eigenbeitrag der 
KMU zu werten, hält einer wirtschaftlichen Betrachtung nicht stand. Die 
Erbringung des Eigenanteils über Freistellungen war in der Praxis zudem 
sehr gestaltungsanfällig. So reduzierten einige Projektträger ihre Kosten-
beteiligung teils deutlich, indem sie beispielsweise die Seminarteilnahme 
eigener Mitarbeiter anrechneten oder äußerst großzügige Vor- und Nach-
bereitungszeiten der Teilnehmenden berücksichtigten. 
 
Dem Zuwendungsrecht entsprechend hält es der LRH für erforderlich, 
dass sich das Eigeninteresse der von den Schulungen profitierenden  
Unternehmen künftig in echten Finanzierungsbeiträgen niederschlägt.  
 
Das Arbeitsministerium verweist darauf, dass mit den entwickelten 
Seminaren Neuland betreten worden sei. Die Angebote seien von den 
Teilnehmenden lediglich hinsichtlich ihrer späteren Marktgängigkeit 
erprobt bzw. getestet worden. Kernaufgabe der beteiligten Unternehmen 
und Beschäftigten sei es gewesen, einen Beitrag zur Schaffung neuer 
Angebote zu leisten. Einen indirekten finanziellen Beitrag hätten die 
Unternehmen mit der Freistellung ihrer Testpersonen beigesteuert. Von 
daher seien der Nutzen für die Unternehmen zu relativieren und die 
Schlussfolgerungen des LRH hinsichtlich einer angemessenen Eigenbetei-
ligung der Wirtschaft nicht zutreffend. Vor diesem Hintergrund seien auch 
die teils geringen Teilnehmerzahlen in der Durchführungsphase weniger 
problematisch, da eine Erprobung auch bei niedriger Beteiligung möglich 
sei. 
 
Auch bei neu konzipierten Angeboten hält der LRH eine Eigenbeteiligung 
der Unternehmen an den Durchführungskosten für angemessen und gebo-
ten. Dies gilt umso mehr, als die Entwicklungskosten selbst zu 100 % 
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getragen werden und die Inhalte direkt mit den beteiligten Unternehmen 
abgestimmt werden konnten. Sofern es im Dialog mit der Branche weder 
gelingt, eine moderate Zahlungsbereitschaft noch eine angemessene Teil-
nehmerzahl sicherzustellen, sollte der Bedarf an einer entsprechenden 
Angebotsentwicklung aus Sicht des LRH dringend hinterfragt werden.  
 

26.2.3 Indikatoren zum Fortbestehen der Seminarangebote nicht vorhanden 
 
Ziel der Förderung war es nicht, Angebote zu entwickeln, die nur während 
des überschaubaren Förderzeitraums genutzt und danach wieder einge-
stellt werden. Stattdessen wurde bereits in den Wettbewerbsaufrufen ver-
langt, Konzepte für eine Verstetigung der Weiterbildungsformate vorzule-
gen. Ohne eine solche Fortführung ergeben sich ansonsten Förderkosten 
pro Teilnehmer, die in der Spitze bei gut 40.000 € lagen und in keinem 
Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen der Seminare stehen. Von daher 
sind wesentliche Erfolgskriterien die Weiterführung der Angebote sowie 
die Generierung nennenswerter Teilnehmerzahlen nach Abschluss der 
Förderung. 
 
Der LRH hat festgestellt, dass trotz dieser Überlegungen die Nachhaltig-
keit der Förderung keine Rolle bei der Erfolgskontrolle des Arbeitsministe-
riums spielte. Weder die für die Abwicklung zuständige Investitionsbank 
Schleswig-Holstein noch das Arbeitsministerium konnten dem LRH Infor-
mationen darüber geben, welche der geförderten Weiterbildungsangebote 
noch existierten und welche Teilnehmerzahlen diese nach Auslaufen der 
Förderphase ggf. erzielen konnten. Nur ein Teil der geförderten Seminare 
war über Internetrecherchen auffindbar. Hierbei handelte es sich vorwie-
gend um Online-Seminare. Bei einem großen Teil der übrigen Seminare 
war dies nicht möglich, sodass davon ausgegangen werden muss, dass 
diese nicht mehr existieren.  
 
Der LRH kritisiert diesen weitgehenden Verzicht auf eine aussagekräftige 
Erfolgskontrolle und hat das Arbeitsministerium aufgefordert, Berichts-
pflichten über das Fortbestehen der Angebote einzuführen. Andernfalls ist 
es dem Zuwendungsgeber nicht möglich, selbst elementarste Aussagen 
über das Erreichen der Projektziele und den Nutzen der Förderaktion zu 
treffen. 
 
Das Arbeitsministerium betont, dass das LPA einem umfangreichen Set 
an Output- und Ergebnisindikatoren unterliege, die von der Europäischen 
Kommission zwingend vorgegeben seien.  
 
Hier spielten auch längerfristige Ergebnisziele eine Rolle, die nach EU-
Vorgaben sechs Monate nach Projektende festzustellen seien. Damit wür-
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den alle Instrumente der Erfolgskontrolle, die sich aus dem EU-
Rechtsrahmen ergäben, erfüllt.  
 
Der LRH bestreitet nicht, dass die erhobenen Indikatoren den Anforderun-
gen der EU genügten. Dessen ungeachtet waren sie nicht geeignet, den 
nachhaltigen Projekterfolg zu ermitteln.  
 

26.2.4 Neue Förderperiode zur Nachsteuerung nutzen und Bedarf hinter-
fragen 
 
Die Gesamtbilanz der Förderaktion fällt allenfalls durchwachsen aus. Ins-
besondere bestehen angesichts eines breiten Weiterbildungsangebots und 
alternativer Formen der Weiterbildungsförderung für KMU und 
Beschäftigte in Schleswig-Holstein - etwa in Form des Weiterbildungsbo-
nus - Zweifel am Förderbedarf. 
 
Schon vor der Prüfung des LRH wurde entschieden, die Förderaktion in 
modifizierter Form im LPA 2021-2027 fortzuführen. Einige Verbesserun-
gen zur bisherigen Förderung wurden dabei bereits umgesetzt. So können 
Eigenanteile künftig nicht mehr durch freigestellte Arbeitszeiten für die 
Seminarteilnahme erbracht werden. Im Gegenzug wurden allerdings die 
Förderquoten für die Durchführungsphase von 50 auf 85 % erhöht. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die Erfolgskontrolle der Projekte und die  
Eigenbeteiligung der Unternehmen sind weitere Nachbesserungen zwin-
gend notwendig.  
 
Das Arbeitsministerium hat zugesagt, dass die Prüfung der Nachhaltig-
keit der Weiterbildungsmaßnahmen verbessert und eine Mitteilungspflicht 
in den Zuwendungsbescheiden verankert werde, die deutlich über den 
Bewilligungszeitraum hinausreiche. Außerdem wird künftig nur noch die 
Entwicklung der Angebote gefördert und u. a. auf diesem Wege eine stär-
kere finanzielle Beteiligung der KMU an den Durchführungskosten der 
Seminare sichergestellt.   
 
Der LRH unterstützt diese Vorgehensweise. 
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26.3 Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit 
 

26.3.1 Projektziele erreicht - aber finanzielle Lastenteilung mit der Arbeits-
verwaltung war unausgewogen 
 
Mit der Förderaktion „Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit“ unter-
stützte das Land Coachingmaßnahmen für Arbeitslose und Nichterwerbs-
tätige. Zielsetzung war es, den Teilnehmenden die notwendigen Kennt-
nisse für eine Existenzgründung zu vermitteln, sie umfassend auf ihre 
unternehmerische Tätigkeit vorzubereiten und somit einen Beitrag für  
einen nachhaltigen Gründungserfolg zu leisten.  
 
7 Projektträger wurden mit 8,3 Mio. € Fördermitteln unterstützt, um ein  
flächendeckendes Kursangebot in Schleswig-Holstein sicherzustellen. 
Dies ist gelungen, und es haben im Förderzeitraum 7.400 Personen die 
Fördermaßnahme durchlaufen, von denen wie angestrebt 60 % nach 
6 Monaten eine unternehmerische Tätigkeit aufgenommen hatten. In der  
aktuellen ESF-Förderperiode wird die Förderung nicht fortgeführt, da auf-
grund der geänderten Arbeitsmarktlage kein Schwerpunkt mehr auf die 
Vermittlung arbeitsloser Personen in die Selbstständigkeit gelegt wird.  
 
Förderzweck und Förderinhalte waren aus Sicht des LRH nachvollziehbar 
und die Durchführung durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein  
erfolgte weitgehend reibungslos. Kritisch sieht der LRH allerdings, dass 
seitens des Arbeitsministeriums im Prozess der Programmaufstellung  
sowie während der Förderwettbewerbe keine erkennbaren Anstrengungen 
unternommen wurden, auf eine finanzielle Beteiligung der Arbeitsagentu-
ren und Jobcenter hinzuwirken.  
 
Unstrittig ist, dass es sich bei den geförderten Projekten um Maßnahmen 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik handelt. Coachingmaßnahmen für grün-
dungsinteressierte Arbeitslose gehören zum klassischen Angebotsspekt-
rum von Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, die bundes-
weit auf diesem Gebiet tätig sind. Diese werben regelmäßig damit, dass 
die Zielgruppe arbeitsloser Personen bei ihrer Arbeitsagentur oder ihrem 
Jobcenter Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) beantragen 
und mit diesen Coachingleistungen in Anspruch nehmen können. Empfän-
ger von Arbeitslosengeld I haben sogar einen Rechtsanspruch auf die 
Ausstellung und Finanzierung eines solchen Gutscheins durch die Arbeits-
verwaltung. Somit umfassten die vom Land initiierten Projekte Qualifizie-
rungsmaßnahmen, für die alternativ die Jobcenter bzw. Agenturen für  
Arbeit in der finanziellen Verantwortung gestanden hätten. 
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Trotz dieses Sachverhalts hat sich nur in einem der vom Land geförderten 
Projekte die Arbeitsverwaltung mit eigenen finanziellen Mitteln von gut 
400.000 € eingebracht. In allen anderen Fällen beschränkte sich die  
Kooperation mit den Arbeitsverwaltungen darauf, dass diese den Projekt-
trägern geeignete Teilnehmende für die Kursangebote vermittelten. 
 
Dem LRH ist bewusst, dass die Arbeitsagenturen und Jobcenter nicht ver-
pflichtet waren, Finanzzusagen für die Förderaktion abzugeben. Das  
Arbeitsministerium hat zudem darauf verwiesen, dass die Eingliederungs-
titel der Arbeitsverwaltungen im Prüfungszeitraum gekürzt worden seien 
und sich die Ausgabe von AVGS-Gutscheinen oft auf kleine Einzelmaß-
nahmen beschränke. Die Teilnehmerzahlen des landesweiten Projekts 
hätten sich daher keineswegs alternativ über AVGS-Gutscheine realisieren 
lassen. 
 
Zwar hat die ESF-Förderung dazu beigetragen, ein flächendeckendes  
Angebot an Coachingmaßnahmen für einen großen Personenkreis zu  
ermöglichen. Fest steht aber, dass mit der Förderaktion indirekt Aufgaben 
der Arbeitsverwaltungen übernommen und diese finanziell entlastet wur-
den. Daher wäre das Bemühen um eine finanzielle Beteiligung aller  
betroffenen Arbeitsagenturen und Jobcenter angemessen und geboten 
gewesen. Dass hierfür grundsätzlich Mittel zur Verfügung stehen, zeigt die 
Tatsache, dass einige der schleswig-holsteinischen Projektträger ihre 
Coachingangebote nach Auslaufen der Landesförderungen aktuell weiter 
anbieten und zur Finanzierung auf den Einsatz von AVGS-Gutscheinen 
zurückgreifen.  
 
Sofern das Land beabsichtigt, zukünftig erneut Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik zu fördern, ist daher sicherzustellen, dass sich alle  
betroffenen Agenturen für Arbeit und Jobcenter an der Projektfinanzierung 
in angemessenem Rahmen beteiligen. 
 
Das Arbeitsministerium weist darauf hin, dass in die Förderaktion aus-
schließlich ESF- und keine Landesmittel geflossen seien. Im Rahmen der 
Förderaufrufe seien solche Projekte höher bewertet worden, die eine 
aktive Kofinanzierung der Arbeitsagenturen nachweisen konnten. Dass es 
in Einzelfällen Trägern gelinge, ihr Projekt nach Ende der Förderung über 
AVGS-Gutscheine fortzusetzen, sei durchaus im Landesinteresse. 
Dadurch ließen sich bewährte Konzepte am Markt verstetigen. Dass die 
Arbeitsverwaltung alle LPA-Projekte hätte selbst finanzieren können, hält 
das Arbeitsministerium aber für ausgeschlossen.  
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Die Förderung von Projekten von einer verpflichtenden finanziellen Beteili-
gung der Arbeitsagenturen oder Jobcenter abhängig zu machen, hätte zur 
Folge, dass die Zahl von ESF-Anträgen aufgrund der knappen Mittelaus-
stattung der Arbeitsverwaltung zurückginge. Das Land würde so die Steu-
erung über erfolgversprechende Anträge aus der Hand geben und allein 
den Jobcentern überlassen, was nicht im Interesse des Arbeitsministeri-
ums sei. Gleichwohl gebe es die Erwartungshaltung gegenüber den 
Arbeitsagenturen und Jobcentern, eine finanzielle Beteiligung zu ermög-
lichen. In den Auswahlkriterien der neuen Förderaufrufe werde das 
Arbeitsministerium künftig die Einbringung einer aktiven Kofinanzierung 
höher gewichten. 
 
Der LRH unterstützt dies. Er hält es nach wie vor für angemessen und im 
Landesinteresse, eine entsprechende Mitfinanzierung künftig verbindlicher 
einzufordern als in der geprüften Förderaktion „Existenzgründungen aus 
Arbeitslosigkeit“. 
 

26.3.2 Entwicklung der neu gegründeten Unternehmen weitgehend unbe-
kannt 
 
Auch bei dieser Förderaktion verzichtete das Arbeitsministerium darauf, 
einen genaueren Blick auf die mittelfristigen Ergebnisse der Förderung zu 
werfen. Um zu belastbaren Aussagen über den Gründungserfolg zu kom-
men, ist es gängige Praxis, Zeiträume von mindestens 1 bis 2 Jahren in 
den Blick zu nehmen. Die tatsächlichen Wirkungen der Förderung lassen 
sich dabei am besten beurteilen, wenn die Maßnahmenteilnehmer mit  
anderen Existenzgründern verglichen werden, die ähnliche soziodemogra-
fische Merkmale aufweisen, aber keine Coachingmaßnahmen in Anspruch 
genommen haben (sogenannte Vergleichsgruppen- oder Matchinganaly-
sen).  
 
Das Arbeitsministerium hat sich stattdessen darauf beschränkt, die von 
der EU geforderten Ergebnisindikatoren zu erheben. Diese erfassten ledig-
lich, wie viele Personen an der Maßnahme teilgenommen und nach spä-
testens 6 Monaten ein Unternehmen gegründet hatten. Auf eine Erhebung 
von Daten, wie lange die Unternehmen am Markt existieren und wie sie 
sich im Hinblick auf Umsatz- oder Beschäftigtenzahlen entwickelt haben, 
wurde hingegen verzichtet. Eine freiwillige Onlinebefragung der Maßnah-
menteilnehmer im Zuge der Halbzeitevaluierung des LPA erreichte nur  
eine Rücklaufquote von weniger als 25 % und kann daher nicht als Ersatz 
für eine aussagekräftige Erfolgskontrolle angesehen werden. 
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Die Indikatoren müssen so gewählt sein, dass sie hinsichtlich Zeitpunkt 
und inhaltlicher Aussagekraft verwertbare Ergebnisse für die Pro-
grammsteuerung liefern. Dies ist im Fall der hier untersuchten Förder-
aktion nicht hinreichend gelungen. 
 
Das Arbeitsministerium verweist darauf, dass mit der gewählten Erfolgs-
kontrolle die Vorgaben der EU-Kommission vollständig erfüllt worden 
seien. Darüber hinaus gehende kontrafaktische Analysen mit Referenz-
gruppen könnten zwar erweiterte Erkenntnisse bringen, seien allerdings 
mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Es sei fraglich, ob dieser Auf-
wand gerechtfertigt sei.  
 
Der LRH erkennt an, dass Aufwand und Nutzen von Evaluierungsmaß-
nahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen müssen. Festzustellen 
ist aber, dass für die Indikatorenerhebung und Wirkungsevaluierungen 
schon jetzt hoher Aufwand betrieben wird. Von daher sollte darauf geach-
tet werden, dass die erhobenen Daten und in Auftrag gegebenen Evaluie-
rungen neben der Kompatibilität mit den EU-Anforderungen auch ökono-
misch aussagekräftige und für die Programmbeurteilung nutzbare Erkennt-
nisse erwarten lassen.  
 

26.4 Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung im Handwerk - Bundesweite 
Vereinheitlichung der Verfahren geboten 
 
Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) ist ein Teil der Berufs-
ausbildung der Handwerkslehrlinge. Sie ergänzt den Berufsschulunterricht 
und die Ausbildung im Betrieb, indem über Lehrgänge diejenigen prakti-
schen Ausbildungsinhalte vermittelt werden, die im Lehrlingsbetrieb nicht 
behandelt werden können.  
 
Die ÜLU wird bundesweit von allen Ländern gefördert, wobei regelmäßig 
ESF-Mittel eingesetzt werden. Daneben bezuschusst der Bund mit eige-
nen Mitteln einen Teil der Kosten. Das Land Schleswig-Holstein hat den 
Handwerkskammern Lübeck und Flensburg im Zeitraum 2015 bis 2021 
etwa 20 Mio. € für die ÜLU zur Verfügung gestellt. 
 
Zu Förderzielen und Förderbedarf vertritt der LRH die Auffassung, dass 
insbesondere kleine Handwerksbetriebe hinsichtlich der technischen  
Anforderungen an die Ausbildungsinhalte vor Herausforderungen stehen 
und eine Förderung daher angemessen ist. Festzustellen ist aber, dass 
das gegenwärtige Nebeneinander von Bundes- und Landesförderungen 
verwaltungsökonomisch wenig effizient ist.  
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In der Praxis werden die Lehrgänge von mehreren Stellen mit unterschied-
lichen und vom jeweiligen Mittelgeber abhängigen Fördersätzen und 
Bemessungsgrundlagen bezuschusst. Dies bewirkt zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand auf Seiten der Zuwendungsgeber wie -nehmer. 
 
Das Land ist zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten bereits bestrebt, mög-
lichst schlanke Verfahren umzusetzen. Solange es aber eine parallele 
Förderung über ESF-Programme der Länder und durch den Bund gibt, 
sind Vereinfachungen Grenzen gesetzt. Bei einer bundesweit einheitlichen 
Handhabung könnten die Fördermodalitäten standardisiert und die  
Abwicklung zentralisiert werden. Dem LRH ist bewusst, dass das Land  
eine solche Reform nicht allein bewerkstelligen kann. Es sollte aber alle 
Einflussmöglichkeiten nutzen, um beim Bund und den übrigen Ländern 
mittelfristig für eine gesamtwirtschaftlich sinnvollere und kostensparendere 
Förderlösung zu werben.  
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